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Wirtschaftsstruktur und das Steuerwesen des Landes. In Einleitungen von GregorRichter

werden die Quellen und die Art der Bearbeitung erläutert. Sogar Wort- und Sachregister
helfen, den vielfältigen Inhalt zu erschließen. Den Bearbeitern und der Stadt haben wir

für die Darbietung dieserQuelle zu danken. Wu

Walter B e rnhardt: Die Zentralbehörden des Herzogtums Württemberg und ihreBeamten

1520-1629. (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in

Baden-WürttembergB 70,71). 2 Bde. Stuttgart:Kohlhammer 1973.10705. Je DM35,-.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit, die 1970 als Dissertation bei Decker-Hauff vorgelegt
wurde, liegt in der Sammlung und Verarbeitung aller Personaldaten für die leitenden

Beamten des Herzogtums in einem Jahrhundert. Der Verfasser behandelt Lebenslauf,
Dienstreisen, Besoldung, Begnadigungen, Familie der erfaßten Personen (S. 119-741).
Es folgen chronologische Verzeichnisseder Kanzleiangehörigen (S. 742) und ein Personen-

register (S. 805). Da Bernhardt aus den Quellen geschöpft hat, kann er weit über Pfeil-

stickers „Dienerbuch” oder die Arbeit von IrmgardKothe (Der fürstliche Rat 1938) hinaus

Namen und Daten ergänzen. Daß dieser personengeschichtliche Teil auch für das württem-

bergische Franken zahlreiche Beziehungen bietet, etwa zu Hohenlohe,Limpurg oder Hall,
sei am Rande vermerkt. In einem einleitenden Kapitel stelltBernhardt knapp dar, was sich

über Aufbau und Verfassung,aber auch Funktion der Zentralbehörden bei seiner Arbeit

ergeben hat, er behandelt die Probleme der Ausbildung, Besoldung und sozialen Stellung
der Beamten. Daß aus dem dargebotenen Material weit über diese erste Zusammenfassung
hinaus Untersuchungen möglich werden, liegt bei einem solchen Thema auf der Hand;
vor allem wärenVergleiche mit anderen Ländern und anderen Berufsgruppen zu erwarten,
sobald vergleichbare Arbeiten vorliegen. So möchten wir diese Bände, die bereits heute

zu den wichtigsten personengeschichtlichenNachschlagewerken gehören, als Grundstein
fürweitere Bauten ansehen. Wu

Tabula Formarum Curie Episcopi. Das Formularbuch der Würzburger Bischofskanzlei

von ca. 1324. Hrsg, von Alfred Wendehorst (Quellen und Forschungen zur Geschichte

des Bistums und Hochstifts Würzburg XIII). Würzburg: Schöningh, 1957. XV, 235 S.

DM23,-.
Formularbücher sind Textsammlungen, die als Muster für die Abfassung von Urkunden,
Briefen und dergl. dienten. Da in der Regel bei der Erstellung solcher Muster auf bereits

in der Praxis verwendete Dokumente zurückgegriffen wurde, können solche Beispiel-
sammlungen zur Quelle werden, die über die Formalien hinaus auch sonst als verloren

zu betrachtende Inhalte überliefern. Trotz der schon weit zurückliegenden Edition soll

hier auf das von A. Wendehorst mustergültig edierte Formularbuch der Würzburger
Bischofskanzlei aufmerksam gemacht werden. Es geht im wesentlichen auf Würzburger
Urkunden aus der Zeit von 1303 bis 1323 zurück. Mit seiner Hilfe können u.U. durch
äußere Einflüsse beschädigte oder unleserlich gewordene Urkunden der Würzburger
Kanzlei des 14. Jahrhunderts verständlich werden. Allerdings helfen Formulare wenig,
wenn in den Urkunden angeführte Orts- und Personennamen nicht mehr zu identifizieren

oderzuentziffernsind. Ta

Deutscher Glockenatlas,hrsg. v. Franz Dambeck. Mittelfranken,bearb. v. Sigrid Thurm.

München,Deutscher Kunstverlag, 1973. 500 S., 282 Abb., DM 75,-.
Als dritter Band des Deutschen Glockenatlas konnte 1973 der Band Mittelfranken der
Öffentlichkeit vorgelegt werden. Wie in den beiden vorangegangenen Bänden Württem-

berg-Hohenzollern und Bayerisch Schwaben legt auch hier Frau Dr. Sigrid Thurm eine

kunstgeschichtlich wie denkmalpflegerisch gleichermaßen hervorragende und verdienst-

volle Arbeit vor. Wer kennt schon die Glocken derheimatlichen Kirch-, Tor- und Rathaus-

türme vom Sehen, wer ahnt ihr Alter, wer weiß über die Glockengießer und deren
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Auftraggeber Bescheid? Neben dem Historiker und Denkmalpfleger steht es dem Pfarrer

und Kirchenmusiker, dem Lehrer und Heimatkundler wohl an, über die Glocken der
Heimat Auskunft geben zu können. Von den ältesten undatierten Glocken um 1200 bis

zu den Glocken des Jahres 1860 sind alle 1395 Glocken im heutigen bayerischen Regie-
rungsbezirk Mittelfranken genauestens aufgeführt. Von dem Crailsheimer Glockengießer
Ernst Lösch (1730-1810) sind 41 Gußerzeugnisse verzeichnet, von den beiden Heilbron-

nern Lachamann, deren Glocken von 1481 bis 1526 lückenlos datiert sind, sind 4 Glocken

verzeichnet. Die Namen der Glockengießer, die Gießhütten und deren Geschichte, sowie

einige Stammtafeln sind dem Hauptteil des Werkes angefügt. Zahlreiche Register erleich-
tern das AuffmdenjederGlocke desbetreffenden Zeitraumes. Wi

Ferdinand Geldner: Neue Beiträge zur Geschichte der „altenBabenberger”. 1971,73 S. -

Tatsachen und Probleme der Vor- und Frühgeschichte des HochstiftsBamberg. 1973,100S.

(Bamberger Studien zur fränkischen und deutschen Geschichte Heft 1+2.) Bamberg:
Meisenbach.

Der Verfasser, der durch eingehende Untersuchungen zur mittelalterlichen Geschichte
bekannt geworden ist, behandelt in diesen beiden vorzüglich ausgestatteten und illustrier-

ten Heften Probleme, die sich zwar an Bamberg anknüpfen, aber die ganze fränkische

und deutsche Geschichte betreffen. Im ersten Heft gibt er eine Übersicht über die ver-

schiedenen Theorien zur Babenberger Frage, d.h. zur Frage der Herkunft und des Fort-

lebens jenerFamilie „von Babenberg”, die nach 900 im Machtkampfgegen die Konradiner

erlag. Die Mutter König Heinrichs I. gehört zu dieser Familie, die auf irgend eine Weise
mitden Karolingernverbunden ist(keine derbisherigenLösungen blieb unwidersprochen).
Geldner vertritt die Ansicht, daß der in Ostfranken genannte Verwandte des Königs Graf

Heinrich zu dieser Familie gehört und die Verbindung zu den jüngeren Babenbergern,
den Häusern Schweinfurt und Österreich, herstellt. Im 2. Heft deutet der Verfasser ein-

leuchtend einen der Zollorte des Diedenhofer Kapitulars (805) als Scheßlitz. Er legt dar,
daß Kaiser Heinrich 11. wahrscheinlich in Bamberg geboren, zumindest aber dort auf-

gewachsen ist. Die Ahnen der Kaiserin Kunigunde (das Haus Luxemburg) werden erneut

untersucht, ebenso die Nachkommen einer ihrer Schwestern; die Legende der Josefsehe
wird damit begründet, daß Heinrich II und Kunigunde in verbotenem Grade verwandt

gewesen sein müssen. Endlich bereichert Geldner die Diskussion um den Bamberger
Reiter, indem er ihn in Zusammenhang mit der Liturgie bringt, bei der Heinrichs II

und Konrads 111 gedacht wurde, und daran erinnert, daß vielleicht ein zweiter Reiter

verloren gegangen ist. Die Schriften sind wertvoll, weil sie über den bisherigen Stand der

Forschung objektiv berichten und kritisch gegenüber unbewiesenen Hypothesen bleiben.
Anders als Tyroller formuliert Geldner seine Vermutungen vorsichtig und läßt auch
andere Deutungen möglich erscheinen (wir neigen z.B. dazu, Siegfried von Luxemburg
in Vaterund Sohn „aufzuteilen”, wie es bereitsH. Bauer in einerRandbemerkung getan hat).
Zur Tafel: Judith ist Tochter, nicht Schwester des Mgf. Heinrich. Die durch Stammtafeln

und Karten gut ergänztenArbeiten verdienenBeachtung. Wu

Kurt Sch a 11: Die Genannten inNürnberg(NürnbergerWerkstücke zur Stadt- und Landes-

geschichte, Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg6). 1970,179S. In seiner juristischen
Dissertation aus der Schule W. Leisers untersucht der Verfasser jenenerweiterten Rat, der
in Nürnberg unter dem Namen der „Genannten des größeren Rats” bekannt ist. An sich

gehört auch der eigentlich regierende Kleinere Rat zu den „Genannten” im weiteren

Sinn. Die Arbeit ist über den lokalen Bereich hinaus anregend, weil die Gemeindever-

tretung, die den regierenden Rat ergänzt, in allen Städten in dieser oder jener Form und

Funktion festzustellen ist. Schall kann nachweisen, daß die Nürnberger Genannten in

Ämtern, Rechtspflege, Gesetzgebung und Vorrechten eine größere Rolle spielten, als

man gemeinhin annimmt; sie üben nicht nur, wie andere Gemeindevertretungen, eine


	1975_59Teil6Teil12
	1975_59Teil6Teil13

